
 

 
 

Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M A C H U N G  
 

 
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung 

Nr. 10/2022 
zur teilweisen Aufhebung der Regelungen der Allgemeinverfügung Nr. 7/2022 

vom 07.11.2022 zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 
 
 
Auf der Grundlage der Art. 39 i. V. m. Anhang X (Schutzzone) der VO (EU) 2020/687 hebe 
ich meine Anordnung zur Einrichtung einer Schutzzone mit einem Radius von mindestens 
drei Kilometern um den Seuchenbestand hiermit auf. Die Regelungen der Allgemeinverfü-
gung Nr. 7/2022 vom 07.11.2022 zur Seuchenbekämpfung, welche sich ausschließlich auf 
die in der Verfügung beschriebenen Schutzzone bezogen, werden ebenfalls aufgehoben. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt mit dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag in Kraft 
und kann beim Landrat des Oberbergischen Kreises, Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt, Moltkestraße 42, 51643 Gummersbach sowie auf der Internetseite des Ober-
bergischen Kreises www.obk.de eingesehen werden. 
 
Die Regelungen zur Überwachungszone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometer 
um den Seuchenbestand bleiben weiter bestehen. Die bisherige Schutzzone ist ebenfalls 
Bestandteil dieser Überwachungszone. 

Die Überwachungszone ist in dem folgenden Kartenausschnitt als blaue Linie dargestellt: 
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Die o.a. interaktive Karte der Überwachungszone kann auf der Internetseite des Ober-
bergischen Kreises unter www.obk.de eingesehen werden. In dieser Karte ist über Adress-
Suche die Klärung der eigenen Betroffenheit möglich.  
Für Personen, die über keinen Internetzugang verfügen, besteht die Möglichkeit, sich über 
das eingerichtete Bürgertelefon 02261/883940 zu informieren.  
 

Folgende, in meiner Allgemeinverfügung Nr. 7/2022 vom 07.11.2022 angeordneten Seu-
chenbekämpfungsmaßnahmen haben weiterhin Bestand und gelten somit für die 
gesamte Überwachungszone einschließlich der bisherigen Schutzzone: 

 

Seuchenbekämpfungsmaßnahmen  
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1. Anzeigepflicht: Tierhaltende Betriebe haben dem Veterinäramt unver-
züglich die Anzahl der gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart 
und ihres Standorts und der verendeten gehaltenen Vögel, sowie jede 
Änderung anzuzeigen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 5 und § 27 Abs. 3 Gefl-
PestSchV)  

x 

2. Verbringungsverbot: Folgende Tiere und Erzeugnisse dürfen nicht in oder 
aus einem Bestand verbracht werden: 

 

- Vögel, x 

- sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte, die von Geflügel 
und Federwild stammen, 

x 
  

(Art. 27 Abs. 1 bis Abs. 4 und Art. 42 VO (EU) 2020/687 i. V. m. Art. 71 
VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 1 und § 27 Abs. 4 Nr. 1 Gefl-
PestSchV) 

 

Ausgenommen hiervon sind  

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die als sichere Waren gelten. Als 
sicher gelten die Waren nach Anhang VII der VO (EU) 2020/687, das 
sind insbesondere Fleisch und Milch, die in bestimmter Weise behan-
delt wurden. Einzelheiten können beim Veterinäramt erfragt werden. 

- Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die einer Behandlung nach An-
hang VII der VO (EU) 2020/687 unterzogen wurden, das sind be-
stimmte Wärmebehandlungsverfahren. 

- Erzeugnisse oder sonstige seuchenrelevante Materialien, die vor Be-
ginn der Seuche, d. h. vor dem 04.11.2022 der VO (EU) 2020/687 
berechnen) gewonnen oder erzeugt wurden. 

- Erzeugnisse, die in der Schutzzone hergestellt wurden und von Vö-
geln gewonnen wurden, die außerhalb der Schutzzone gehalten wur-
den. 

- Folgeprodukte dieser aufgezählten Erzeugnisse. 

 

X 
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Seuchenbekämpfungsmaßnahmen  
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3. Eigenüberwachung: Tierhaltende Betriebe haben eine zusätzliche Über-
wachung im Betrieb durchzuführen, indem die gehaltenen Vögel einmal 
am Tag auf Veränderungen zu prüfen sind (gesteigerte Todesrate, ver-
ringerte Beweglichkeit der Tiere, signifikanter Anstieg oder Rückgang der 
Produktionsdaten). Jede erkennbare Änderung ist dem Veterinäramt un-
verzüglich telefonisch mitzuteilen (Tel. 02261/ 883903). 
(Art. 25 Abs. 1 b) und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

4. Hygienemaßnahmen: Tierhaltende Betriebe haben zum Schutz vor biolo-
gischen Gefahren sicherzustellen, dass jegliche Personen, die mit den 
gehaltenen Vögeln im Betrieb in Berührung kommen oder den Betrieb 
betreten oder verlassen, Hygienemaßnahmen beachten, insbesondere 
gelten folgende Maßnahmen: 

            

- Die Ställe und sonstigen Standorte dürfen von betriebsfremden Per-
sonen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutz-
kleidung betreten werden. Diese ist nach dem Verlassen abzulegen 
und bei Mehrwegschutzkleidung regelmäßig bei mind. 60 °C zu wa-
schen, Einwegschutzkleidung ist nach Gebrauch unschädlich in einer 
vor unbefugtem Zugriff geschützten Restmülltonne zu entsorgen. 

x 

- Schutzkleidung von Betriebsangehörigen ist ebenfalls nach Gebrauch 
unverzüglich zu reinigen und zu desinfizieren bzw. Einwegschutzklei-
dung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich zu beseitigen. 

x 

5. Aufzeichnungspflicht: Tierhaltende Betriebe haben eine vollständige Auf-
zeichnung über alle Personen zu führen, die den Betrieb besuchen, und 
dem Veterinäramt auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Das gilt nicht 
für Besucher, die bei einem geschlossenen System keinen Zugang zu zur 
Tierhaltung hatten. 
(Art. 25 Abs. 1 f) und Abs. 2 und Art. 40 VO (EU) 2020/687) 

x 

6. Tierkörperbeseitigung: Tierhaltende Betriebe haben ganze Tierkörper 
und Teile von toten oder getöteten gehaltenen Vögeln als Material der 
Kategorie 2 nach den Vorgaben der VO (EU) 1069/2009 bei folgendem 
beauftragten Entsorgungsunternehmen ordnungsgemäß zu beseitigen: 

SecAnim GmbH 
Niederlassung Lünen 
Brunnenstraße 138 
DE-44536 Lünen 

Tel.: +49 2306 92709 0 
Fax: +49 2306 92709 2 

x 

7. Freilassen von Vögeln: Niemand darf gehaltene Vögel zur Aufstockung 
des Wildvogelbestands freilassen. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 4 und § 27 Abs. 4 
Nr. 3 GeflPestSchV) 

x 
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Seuchenbekämpfungsmaßnahmen  
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8. Veranstaltungen: Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügel-
märkten oder Veranstaltungen ähnlicher Art ist verboten. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 6 und § 27 Abs. 4 
Nr. 4 GeflPestSchV) 

x 

9. Transport: Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, 
frisches Fleisch von Geflügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Fut-
termittel und sonstige Materialien, die Träger des hochpathogenen aviä-
ren Influenzavirus sein können, befördert worden sind, sowie Fahrzeuge, 
mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden ist, sind 
unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zu-
ständigen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. 
(Art. 71 VO (EU) 2016/429 i. V. m. § 21 Abs. 6 Nr. 7 und § 27 Abs. 4 
Nr. 5 GeflPestSchV) 

x 

 
 
Hinweise: 
 

1. Anzeigepflicht: Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veteri-
näramt unverzüglich anzuzeigen. 
(§ 4 Tiergesundheitsgesetz) 

2. Ausnahmegenehmigungen: Für bestimmte Maßnahmen kann die Veterinärbehörde 
Ausnahmen genehmigen. Das gilt z. B. für das Aufstallungsgebot bzw. die Abson-
derung und für das Verbringen von Geflügel, Legehennen, Eintagsküken, Schwei-
nen, Bruteiern, Konsumeiern, frischem Geflügelfleisch oder Fleischerzeugnissen o-
der tierischen Nebenprodukten.  

Bitte informieren Sie sich bei Bedarf auf meiner Internetseite unter www.obk.de 
und verwenden Sie die dort hinterlegten Antragsformulare. 

3. Ordnungswidrigkeiten: Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften zur Be-
kämpfung der Geflügelpest zuwiderhandelt, handelt ordnungswidrig. Die Ordnungs-
widrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
(§ 32 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz) 

 
 
Begründung: 
 
Im Oberbergischen Kreis wurde nach der amtlichen Feststellung der hochpathogenen Avi-
ären Influenza (Geflügelpest) am 04.11.2022 mit tierseuchenbehördlicher Allgemeinverfü-
gung vom 07.11.2022 für ein Gebiet im Bereich der Gemeinde Morsbach eine Schutzzone 
mit einem Radius von mindestens 3 km um den Ausbruchsbetrieb eingerichtet. 
Für Bereiche der Gemeinde Morsbach, der Gemeinde Nümbrecht, der Stadt Waldbröl sowie 
der Gemeinde Reichshof wurde zudem eine Überwachungszone von mindestens 10 km 
Radius um den Ausbruchsbetrieb eingerichtet.  
Darüber hinaus gehören außerhalb des Oberbergischen Kreises Teile des Rhein-Sieg-Krei-
ses und des Kreis Altenkirchen (Rheinland-Pfalz) zu dieser Überwachungszone. 
 
Die kleinere Schutzzone ist ein Teilgebiet der größeren Überwachungszone. Die Schutzzone 
enthält teilweise weitergehende Maßnahmen als die Überwachungszone. 
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Entsprechend Artikel 39 VO (EU) 2020/687 kann die zuständige Behörde die Maßnahmen 
zur Seuchenbekämpfung bei einem Ausbruch der hochpathogenen Aviären Influenza (Ge-
flügelpest) frühestens nach 21 Tagen (Mindestdauer der Maßnahmen) in der Schutzzone 
aufheben, wenn die vorläufige Reinigung und Desinfektion und — soweit relevant — Be-
kämpfung von Insekten und Nagetieren in dem betroffenen Betrieb im Einklang der hierfür 
geltenden Vorschriften durchgeführt wurden und in allen Betrieben, in denen Tiere gelis-
teter Arten in der Schutzzone gehalten werden, die Tiere gelisteter Arten klinischen und 
erforderlichenfalls Laboruntersuchungen entsprechend den Vorgaben der VO (EU) 
2020/687 mit Negativbefund unterzogen wurden. 
 
Nachdem alle Voraussetzungen vorliegen, kann die mit Allgemeinverfügung vom 
07.11.2022 angeordnete Schutzzone nunmehr aufgehoben werden. 
 
Nach Aufhebung der Schutzzone gelten die Maßnahmen der Überwachungszone 
weiter, wobei die bisherige Schutzzone ebenfalls ein Teil dieser Überwachungs-
zone ist. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39 Abs. 3 der VO 
(EU) 2020/687.  
 
Die Überwachungszone kann frühestens nach 30 Tagen (Mindestdauer der Maßnahme) 
aufgehoben werden. Das ergibt sich aus Art. 60 b) VO (EU) 2016/429 i. V. m. Art. 39 Abs. 
1 i. V. m. Anhang V und Anhang XI der VO (EU) 2020/687. Auch diese Zone bleibt beste-
hen, bis die jeweilige Festsetzung wieder aufgehoben wird. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Sie können gegen diese tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Klage erheben. Die Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Köln, Appell-
hofplatz, 50667 Köln, schriftlich einzulegen oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
oder der Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle zu erklären. 
 
Die Klage kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss mit ei-
ner qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder 
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß 
§ 55 a Absatz 4 VwGO eingereicht werden.  
 
Es muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Die technischen Rahmenbe-
dingungen für die Übermittlung und die Eignung zur Bearbeitung durch das Gericht be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung vom 
24.11.2017 (BGBl. I S. 3803) in der jeweils geltenden Fassung. 
 
Wird die Klage durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt, eine Behörde oder eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öf-
fentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse erhoben, muss sie nach § 55 d Satz 1 
VwGO als elektronisches Dokument übermittelt werden. Dies gilt nach § 55 d Satz 2 VwGO 
auch für andere nach der VwGO vertretungsberechtigte Personen, denen ein sicherer Über-
mittlungsweg nach § 55 a Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 VwGO zur Verfügung steht. 
 
Ist eine Übermittlung als elektronisches Dokument aus technischen Gründen vorüberge-
hend nicht möglich, bleibt auch bei diesem Personenkreis nach § 55 d Satz 1 und 2 VwGO 
die Klageerhebung mittels Schriftform oder zu Protokoll des Urkundsbeamten oder der Ur-
kundsbeamtin der Geschäftsstelle zulässig. Die vorübergehende Unmöglichkeit ist bei der 
Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen; auf Anforderung ist ein 
elektronisches Dokument nachzureichen. 
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Weitere Hinweise: 
 
Nähere Informationen sind bei meinem Amt – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungs-
amt unter der Telefon-Nummer 02261/883940 zu erhalten. 
 
 
Gummersbach, 29.11.2022 
gez. 
Jochen Hagt 
-Landrat- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 

• Verordnung (EU) 2016/429 zu Tierseuchen und zur Änderung und Aufhebung einiger Rechts-
akte im Bereich der Tiergesundheit (VO (EU) 2016/429) 

• Durchführungsverordnung (EU) 2018/1882 über die Anwendung bestimmter Bestimmungen 
zur Seuchenprävention und -bekämpfung auf Kategorien gelisteter Seuchen und zur Erstel-
lung einer Liste von Arten und Artengruppen, die ein erhebliches Risiko für die Ausbreitung 
dieser gelisteten Seuchen darstellen (VO (EU) 2018/1882) 

• Delegierte Verordnung (EU) 2020/687 zur Ergänzung der VO (EU) 2016/429 hinsichtlich Vor-
schriften für die Prävention und Bekämpfung bestimmter gelisteter Seuchen (VO (EU) 
2020/687) 

• Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung - GeflPestSchV)  
• Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  
• Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Ver-

zehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 
1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte) 

• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
• Gesetz zur Vorbeugung vor und Bekämpfung von Tierseuchen (Tiergesundheitsgesetz - 

TierGesG) 
• Verordnung zum Schutz gegen die Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr (Viehver-

kehrsverordnung) 
 
in der jeweils gültigen Fassung 


